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Aus dem Gemeinderat

Aus der Sitzung vom 7. Februar

Bauanträge
Dem Bauantrag zur Erweiterung und Umnutzung eines 
bestehenden Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus in 
Ingstetten, Frauenstraße 19, hat der Gemeinderat unter Auflagen 
zugestimmt, Mitglieder des Gremiums begrüßten die Nachver-
dichtung auf dem Gelände einer bestehenden Bebauung aus-
drücklich. Für die Errichtung eines Carports in Schießen, Korn-
blumenweg 6, ist eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes erforderlich. Der Carport soll mit einem Flach-
dach als Gründach errichtet werden, der Bebauungsplan sieht 
für Garagen und Nebengebäude Pultdächer vor. Die erforderliche 
Befreiung wurde ohne Gegenstimmen erteilt. Auch der Bauantrag 
zur Errichtung einer Terrassenüberdachung mit Pfannenblechein-
deckung und wetterseitiger Holzwand in Schießen, Tannenweg 7, 
fand - mit Auflagen - die Zustimmung des Gemeinderates.

Gesamtkosten Ertüchtigung Wasserversorgung
Zum Abschluss der Baumaßnahmen hat die Gemeindever-
waltung die gesamten Baukosten für das Infrastrukturprojekt 
„Ertüchtigung der Wasserversorgungseinrichtung Roggenburg“ 
zusammengestellt. Insgesamt sind seit 2019 hier Aufträge mit 
einem Gesamtbetrag von brutto 5,13 Mio. € vergeben worden. 
Für die Verbraucher fallen im Bereich der Wasserversorgung nur 
die Nettokosten an, da die Gemeinde hier vorsteuerabzugs-
berechtigt ist. An staatlichen Zuschüssen konnten bereits rund 
900.000 € vereinnahmt werden, knapp 250.000 € Zuwendungen 
stehen noch aus.

Verbrauchsgebühren Wasserversorgung
Die Verbrauchsgebühren für die Trinkwasserversorgung müssen 
aufgrund aktueller Entwicklungen vorzeitig angepasst werden - 
der ursprünglich geplante Kalkulationszeitraum 2022 - 2024 muss 
aufgehoben werden. Das Ergebnis der Zählerablesung 2021 hat 
ergeben, dass der Wasserverbrauch im Gemeindegebiet insgesamt 
drastisch eingebrochen ist - kalkuliert wurde für die Jahre 2022 
bis 2024 mit einer jährlichen Verkaufsmenge von 159.000 m³ - in 
2021 sind allerdings nur 146.979 m³ Trinkwasser verkauft worden, 
die aktuelle Zählerablesung für das Verbrauchsjahr 2022 ergab 
einen weiteren Rückgang auf nur noch rund 144.000 m³. Dieser 
Rückgang ist insbesondere auf einen so nicht vorhersehbaren 
Strukturwandel in der Landwirtschaft zurückzuführen. Viele 
Betriebe haben in 2021 und 2022 die Milchviehhaltung reduziert 
oder aufgegeben. Allein in 2022 fehlen dadurch Einnahmen in 
Höhe von 65.000 €. Weitere Gründe für Kostensteigerungen in 
2022 sind:

• Höherer Unterhalt im Leitungsnetz: Die Zahl der Rohrbrüche 
und Reparaturen im Leitungsnetz ist signifikant angestiegen 
und war in diesem Umfang nicht in der Gebührenkalkulation 
vorgesehen.

• Die Laborkosten für laufende Trinkwasseruntersuchungen (Auf-
lagen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes) waren um 30.000 
€ teurer als veranschlagt.

• Die kalkulatorische Abschreibung der neuen Anlagenteile fällt 
etwas höher aus.

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2022 eine Unterdeckung in 
Höhe von knapp 150.000 €, die im neuen Kalkulationszeitraum 
2023 - 2025 wieder auszugleichen ist. Außerdem sind ab 2023 
weitere Kostensteigerungen einzuplanen:

• Steigende Personalkosten - durch einen Stellenwechsel muss 
der neue Wasserwart zur Fachkraft für Wasserversorgungs-
technik ausgebildet werden.

• Die Energie- und Betriebskosten haben sich nahezu verdrei-
facht.
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Kurzfristig könnten Photovoltaikanlagen auf Freiflächen in einem 
Umfang von ca. 4 - 8 ha umgesetzt werden, für darüberhinaus-
gehende Projekte muss die Infrastruktur des Netzbetreibers 
erweitert werden. Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, 
abzuwägen, ob und unter welchen Voraussetzungen dies verträg-
lich mit Landschaftsbild und weiteren Belangen erfolgen kann.
Der Bau eines Solarparks im Außenbereich erfordert grundsätz-
lich einen Bebauungsplan. Vor Aufstellung des Bebauungsplanes 
will der Gemeinderat anhand von Kriterien - die für das gesamte 
Gemeindegebiet gelten - entscheiden, unter welchen Voraus-
setzungen Freiflächenphotovoltaik über die gemeindliche Bau-
leitplanung ermöglicht werden soll. Die Gemeindeverwaltung 
hat hierzu einen ausführlichen Kriterienkatalog erstellt, der vom 
Gemeinderat ausführlich besprochen und schließlich einstimmig 
verabschiedet worden ist. Inhalt des Kriterienkatalogs ist auch, 
dass in Roggenburg langfristig maximal 1 bis 1,5 % der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche für die Erzeugung von Solarstrom genutzt 
werden sollen -das sind maximal ca. 27 Hektar. Die Gemeindever-
waltung wurde mit der Prüfung beauftragt, ob die Umsetzung von 
Anlagen unter kommunaler Regie möglich und sinnvoll ist.

Gründung einer ILE 
Bürgerenergiegenossenschaft
Um die Akzeptanz von Anlagen erneuerbaren Energien in der 
Bevölkerung zu steigern und diese zugleich finanziell an der 
Energiewende zu beteiligen, bieten sich Bürgerbeteiligungs-
modelle an. Die Integrierte Ländliche Entwicklungsgemeinschaft 
(ILE) Iller-Roth-Biber hat sich zum Ziel gesetzt, eine Bürgerenergie-
genossenschaft umzusetzen. Um den langjährigen Gründungs-
prozess zu umgehen ist vorgesehen, eine bestehende Genossen-
schaft zu übernehmen und auf die Anforderungen in der 
ILE-Region anzupassen. Der Gemeinderat hat darüber beraten 
ob sich die Gemeinde Roggenburg in dieser Genossenschaft ein-
bringen möchte und hierfür Anteile zeichnen würde - es geht 
dabei im ersten Schritt um eine reine Interessensbekundung, 
noch nicht um eine verbindliche Zusage. Trotz Bedenken, ob 
diese Lösung langfristig für Roggenburg ein passgenaues Ergeb-
nis liefern wird, hat der Gemeinderat schließlich einstimmig das 
Interesse an einer Beteiligung an der Genossenschaft bekundet 
und sieht hierfür Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 25.000 € vor. 
Die ILE ist nun gefordert, die Satzung und künftige Organisation 
der Genossenschaft auszuarbeiten, damit im Laufe des Jahres 
über den endgültigen Beitritt entschieden werden kann. Aus dem 
Gemeinderat wurde allerdings schon angemerkt, dass noch viele 
Fragen offen sind.

Fortschreibung Regionalplan
Unabhängig vom Sonderthema „Windkraft“ geht die Gesamtfort-
schreibung des Regionalplanes in die zweite Runde der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange. Die Gemeinde hat bereits 2019 
bei der ersten Anhörung eine Stellungnahme abgegeben. Für das 
aktuelle Anhörungsverfahren hat der Gemeinderat den Antrag 
formuliert, dass im gemeindefreien Gebiet Stoffenrieder Forst und 
Unterroggenburger Wald, das hier vorgesehene Vorbehaltsgebiet 
für Naturschutz- und Landschaftspflege in Teilbereichen von der 
Gemeindegrenze um ca. 500 m abgerückt wird, um mögliche 
Konflikte mit den Anforderungen zur Gestaltung der Energie-
wende vermieden werden. Konkret sollte die Möglichkeit ver-
bleiben, im Bereich der Staatsforsten Standorte für Windkraftan-
lagen zu finden.

Jahresrechnung Kindergarten Biberach
Die Jahresrechnung 2021 für die Kindertageseinrichtung St. 
Sebastian in Biberach schließt mit Soll-Einnahmen in Höhe von 
344.411,77 € und Soll-Ausgaben in Höhe von 400.820,67 € 
ab. Kämmerer Johannes Stötter erläuterte den Mitgliedern des 
Gemeinderates die Besonderheiten des Haushaltsjahres.

• Die Entschädigungszahlungen für eine grundwasserschonende 
Landbewirtschaftung in den Trinkwasserschutzgebieten an die 
Landwirtschaft mussten erhöht werden.

• Für die wasserrechtlichen Verfahren zur Sicherung der Trink-
wasserschutzgebiete fallen in den Folgejahren erhöhte 
Ingenieurkosten an.

• Die verkaufte Trinkwassermenge wird sich - nach Rück-
meldungen aus der Landwirtschaft - weiter reduzieren. Im 
neuen Kalkulationszeitraum wird eine Menge von 143.000 m³ 
angesetzt.

Wenn all diese Faktoren in die Neukalkulation der Trinkwasser-
gebühr einfließen, errechnet sich eine Gebühr von über 3,30 € / je 
verkauftem Kubikmeter Trinkwasser. Gemeinderat und Gemeinde-
verwaltung nehmen dies zum Anlass die Gebührengestaltung ins-
gesamt zu hinterfragen. In Roggenburg werden bislang sämtliche 
Kosten der Wasserversorgung rein auf die verkaufte Wassermenge 
umgelegt. Dies praktiziert im Landkreis Neu-Ulm nur noch eine 
weitere Gemeinde, alle anderen Städte, Märkte und Gemeinden 
haben in den letzten Jahren neben der Verbrauchsgebühr eine 
Grundgebühr eingeführt. Mit der Grundgebühr wird ein Teil der 
für alle Anschlussnehmer vorgehaltenen komplexen Infrastruktur 
pauschal je Anschluss umgelegt.
Der Gemeinderat hat sich einhellig dafür ausgesprochen, auch in 
Roggenburg eine Grundgebühr einzuführen. Die Höhe wurde 
allerdings kontrovers diskutiert. Die deutliche Mehrheit hat sich 
dann für eine Grundgebühr in Höhe von 8 € / Monat bzw. 96 € 
/ Jahr ausgesprochen. Die Grundgebühr hängt vom eingebauten 
Wasserzähler ab - bei Großabnehmern steigt die Grundgebühr auf 
bis zu 564 € / Jahr.
Für den durchschnittlichen Haushalt bedeutet dies, dass künftig - 
unabhängig von der bezogenen Wassermenge - ein monatlicher 
Betrag von 8 € für die Inanspruchnahme der Wasserversorgung zu 
entrichten ist. Die Verbrauchsgebühr für die bezogene Wasser-
menge errechnet sich dann auf 2,60 € / m³. Alle genannten 
Preise sind Nettobeträge - es kommt noch der Aufschlag von 7 % 
Umsatzsteuer dazu.
Wie errechnet sich der Grundbetrag: Mit der kalkulatorischen 
Abschreibung wird der Anteil der Investitionskosten, der nicht 
durch Verbesserungs- und Herstellungsbeiträge und staatliche 
Zuwendungen gedeckt ist, in die Gebührenkalkulation eingepreist. 
Die kalkulatorischen Kosten für den Zeitraum 2023 bis 2025 
belaufen sich auf insgesamt rund 590.000 €. Von diesem Betrag 
werden 50 % über die neue Grundgebühr abgedeckt, die zweite 
Hälfte fließt in die verbrauchsabhängige Gebührenermittlung.
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung sehen in der Einführung 
der Grundgebühr eine gerechtere Verteilung für die Bereitstellung 
der Infrastruktur „Wasserversorgung“. Künftig werden Klein-
abnehmer stärker an den Grundkosten der Wasserversorgung 
beteiligt.

Kriterienkatalog für Freiflächen-PV-Anlagen
Die Gemeinde Roggenburg hat sich zum Ziel gesetzt, die Energie-
wende aktiv zu gestalten und strebt als langfristiges Ziel an, 
dass auf dem Gemeindegebiet regenerative Energie für eine 
umfassende Versorgung der Bevölkerung erzeugt wird. Das 
bedeutet Strom für alle Haushalte und Gewerbebetriebe, Wärme 
und Mobilität. Als langfristige Planungsgröße strebt die Gemeinde 
Roggenburg an, jährlich 50 GWh Strom durch regenerative 
Quellen zu erzeugen. Dies kann sinnvoll nur mit einem Mix aus 
Windkraft und Solarstrom erfolgen. Beim Solarstrom sollten mög-
liche Potentiale auf Dachflächen genutzt und daneben gezielt 
Freiflächen-PV-Anlagen angesiedelt werden. Eine kurzfristige 
Umsetzung von großen Projekten mit einer Jahresleistung von 
mehreren GWh ist nur eingeschränkt möglich, da die Infrastruktur 
des Netzbetreibers darauf nicht ausgerichtet ist.
Auf dem Gebiet der Gemeinde Roggenburg werden bereits jetzt 
erhebliche Mengen an erneuerbaren Energien gewonnen. Dazu 
tragen insbesondere private Photovoltaikanlagen, eine Biogas-
anlage, kleine Nahwärmenetze und eine Wasserkraftanlage bei. 
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Anpassung der Kindergartenbeiträge
Erneut hat sich der Gemeinderat mit der Anpassung der Eltern-
beiträge für die Kindergärten befasst. In Abstimmung mit 
den Katholischen Trägern wurde bereits im Vorfeld eine Neu-
strukturierung der Gebühren ins Auge gefasst. Im Bereich der 
Kindergärten wird künftig eine Grundgebühr einen Teil der 
anfallenden Betriebskosten - unabhängig von den gebuchten 
Zeiten - auf alle Nutzer der Einrichtung umgelegt. Diese Grund-
gebühr wird im Bereich der Kinderkrippe auf monatlich 140,00 € 
und im Bereich des Kindergartens auf 75,00 € festgesetzt. Dazu 
kommt dann ein monatliches Entgelt pro gebuchter Stunde von 
0,70 €.
Vorbehaltlich der Entscheidung der Katholischen Kirchenver-
waltungen Biberach und Schießen errechnen sich dann ab 1. 
September 2023 die folgenden Kindergartengebühren:

Buchungszeit Krippenkind
(u3-Kind)

Kindergartenkind
(ü3-Kind)

3 - 4 Stunden 196, 00 € / Monat 131,00 € / Monat
4 - 5 Stunden 210,00 € / Monat 145,00 € / Monat
5 - 6 Stunden 224,00 € / Monat 159,00 € / Monat
6 - 7 Stunden 238,00 € / Monat 173,00 € / Monat
7 - 8 Stunden 252,00 € / Monat 187,00 € / Monat
8 - 9 Stunden 266,00 € / Monat 201,00 € / Monat
9 - 10 Stunden 280,00 € / Monat 215,00 € / Monat

zzgl. Spiele- und Getränkegeld
7,00 € / Monat

Geschwister-
rabatt

1. Kind: 100 % Kindergartenbeitrag
2. Kind: 75 % Kindergartenbeitrag
ab 3. Kind: 50 % Kindergartenbeitrag

Diese Gebühren verringern sich für Eltern um 100 € durch den 
staatlichen Elternbeitragszuschuss. Die tatsächlichen Kosten sind 
dann in der Regel wie folgt:

Buchungszeit Krippenkind
(u3-Kind)

Kindergartenkind
(ü3-Kind)

3 - 4 Stunden 96, 00 € / Monat 31,00 € / Monat
4 - 5 Stunden 110,00 € / Monat 45,00 € / Monat
5 - 6 Stunden 124,00 € / Monat 59,00 € / Monat
6 - 7 Stunden 138,00 € / Monat 73,00 € / Monat
7 - 8 Stunden 152,00 € / Monat 87,00 € / Monat
8 - 9 Stunden 166,00 € / Monat 101,00 € / Monat
9 - 10 Stunden 180,00 € / Monat 115,00 € / Monat

Angestrebt wird, dass die Elternbeiträge und der staatliche Eltern-
beitragszuschuss in Summe rund 20 % der laufenden Betriebs-
kosten der Kindertagesstätten betragen.

Jahresbericht Abfallwirtschaft
In einer umfangreichen Sitzungsvorlage berichtete die Verwaltung 
über die Entwicklung der Müllmengen und die Annahme der 
Öffnungszeiten im Wertstoffhof. Im Jahr 2022 haben insgesamt 
10.521 Personen (Vorjahr 11.266 Personen) den Wertstoffhof 
in Biberach besucht: Davon waren 2.084 Personen (VJ 2.033 
Personen) an Mittwochabenden, 2.890 Personen (VJ 2.8709 
Personen) an Freitagnachmittagen und 5.547 Personen (VJ 6.363 
Personen) an Samstagen auf dem Wertstoffhof. Die kosten-
pflichtige Annahme von Bauschutt auf dem Wertstoffhof war 
2022 mit 25,81 to ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres (23,97 
to), ebenso die kostenlose Annahme von Grüngut mit 2.198 m³ 
(VJ 2.261 m³). Die Restmüllmenge (Hausmüllabfuhr) belief sich 
im Jahr 2022 auf 419,68 to. Das Restmüllaufkommen lag jedoch 
auch 2022 mit 151 kg/Einwohner deutlich über dem Landkreis-
durchschnitt. Bei der jährlichen Sperrmüllsammlung wurde im 
Gemeindegebiet wiederum lediglich 2,24 to Sperrmüll (Vorjahr 
1,40 to) zu Hause abgeholt.

Müllsammelaktion
Die Gemeinde Roggenburg wird am Samstag, 15.04.2023, Beginn 
9:00 Uhr, eine Müllsammelaktion durchführen und sich damit 
einer Aktion anschließen - die im gesamten Gebiet der ILE Iller-
Roth-Biber im Rahmen derer Klimawoche stattfinden wird.
Vorgesehen ist, dass sich Helferinnen und Helfer an zentralen 
Punkten in allen Ortsteilen treffen und von dort aus Straßenränder, 
etc. von wilden Müllablagerungen befreien. Zum Abschluss ist 
eine kleine Brotzeit vorgesehen.
Der Gemeinderat würde sich sehr freuen, wenn sich möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger an dieser Aktion beteiligen würden.

Grundwasserschonende Landbewirtschaftung
Die Gemeinde Roggenburg hat 2018 in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Partnern ein neues Konzept für die Ausgleichszahlungen 
für landwirtschaftliche Flächen in den gemeindlichen Wasser-
schutzgebieten (Schutzzone II) erarbeitet und mit den Bewirt-
schaftern freiwillige Vereinbarungen abgeschlossen. Grundlage 
für die Entschädigung sind die bei Bodenproben gemessenen 
Stickstoffwerte. Die Verwaltung informierte über die Ergebnisse 
der Bodenproben. Der Großteil der gemessenen Werte ist erfreu-
lich, so liegt im Wasserschutzgebiet Schießen der durchschnittliche 
Nmin-Wert bei 15,5 kg/ha (Vorjahr: 8,95 kg/ha), im Wasserschutz-
gebiet in Roggenburg bei 29,75 kg/ha (Vorjahr 12,13 kg/ha) und 
im Wasserschutzgebiet Biberach bei 42,09 kg/ha (Vorjahr 42,73 
Nmin/ha). Die Höchstgrenze beträgt jeweils 75,0 Nmin/ha. Der 
Gemeinderat hat die Informationen zur Kenntnis genommen. Die 
in diesem Jahr ausgezahlten Entschädigungen richten sich nach 
den im letzten Jahr angepassten Sätzen - es wurden insgesamt 
rund 10.000 € ausgezahlt, die Koten der Bodenuntersuchungen 
leiben bei 2.500 €. Umgelegt auf die Wasserverbrauchsgebühren 
betragen die Ausgleichszahlung 11,5 Ct. je Kubikmeter.

Standesamt
Bürgermeister Mathias Stölzle war bislang auch als Standes-
beamter und damit für die Beurkundung sämtlicher 
Personenstandsfälle im Einsatz. Er wird die dafür erforderlichen 
Fortbildungen künftig nicht mehr besuchen und künftig nur 
noch Eheschließungen vornehmen. Der Gemeinderat hat die ent-
sprechende Bestellung einstimmig vorgenommen.

Bürgerversammlung
Die Bürgerversammlung 2023 ist für Freitag, 20.10.2023, 19:30 
Uhr, vorgesehen. Um Beachtung des Termins wird bereits jetzt 
gebeten.
Im nichtöffentlichen Teil hat der Gemeinderat sich ausführlich 
mit dem Thema einer Katastrophenschutzplanung im Falle eines 
„Blackout“ - eines überregionalen, langandauernden Stromaus-
falls - beschäftigt. Da seitens der unteren Katastrophenschutz-
behörde im Landratsamt Neu-Ulm keine Planung für den Landkreis 
erfolgt, musste die Gemeinde selbst ein Konzept erstellen, wie die 
systemkritische Infrastruktur in Roggenburg möglichst lange auf-
rechterhalten werden kann. Die Verwaltung hat hierzu gemeinsam 
mit den Feuerwehren, den Vertretern der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung, den Lebensmittelerzeugern, Händlern 
und der Gastronomie sowie weiteren Stellen Überlegungen 
angestellt, wie Roggenburg gut durch solch ein Krisenszenario 
kommen kann und daraus einen Notfallplan entwickelt.
Weitere Punkte waren eine Auftragsvergabe zur Durchführung 
von Leistungspumpversuchen für die Neuprojektierung des Trink-
wasserbrunnens Biberach und die Errichtung einer Dachflächen-
PV-Anlage auf dem Neubau des Kindergartens in Schießen.
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Ihr Vorteil einer Abbuchung:

• Zahlungen können nicht mehr vergessen werden (Mahn- und 
Säumniszuschläge fallen weg).

• Wir buchen immer den aktuellen Betrag ab.
• Unberechtigt abgebuchte Beträge erstatten wir sofort zurück.
Außerdem bitten wir Sie uns sämtliche Änderungen:

• Eigentumswechsel (siehe hierzu Formular auf unserer Home-
page)

• Namensänderungen
• Adressänderungen
schriftlich mitzuteilen, gerne per Mail an: 
annette.istl@roggenburg.de
Damit helfen Sie uns, den Verwaltungsaufwand möglichst gering 
zu halten!
Vielen Dank!

Sperrmüllabholung
Die jährliche Sperrmüllabholung wird am Dienstag, den 18. April 
2023 durchgeführt. An diesem Tag besteht die Möglichkeit bei 
vorheriger Anmeldung in der Gemeindeverwaltung bei Herrn 
Stötter (Tel. 07300/9696-15 oder E-Mail johannes.stoetter@
roggenburg.de) den Sperrmüll durch die Firma Knittel zu Hause 
abholen zu lassen.
Die Anmeldung muss bis Freitag, 14. April 2023 erfolgt sein. Die 
Anmeldung ist verbindlich.
Der Sperrmüll muss am Tag der Abholung ab 8 Uhr am Straßen-
rand bereitstehen. Eine persönliche Anwesenheit ist nicht erforder-
lich.
Die Abholungsgebühr beträgt 0,95 € pro kg (Mindestgebühr 
10,00 €). Die Gebühr stellen wir Ihnen entsprechend der 
gewogenen Menge in Rechnung.
Es besteht auch das ganze Jahr über die Möglichkeit, beim 
Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn (EWW) Sperr-
müll anzuliefern. Die Gebühr beträgt dort 0,13 € pro kg (Mindest-
gebühr 5,20 €) und ist bei Anlieferung in bar oder mit EC-Karte zu 
begleichen.
Was ist Sperrmüll?
Unter Sperrmüll versteht man feste Abfälle aus privaten Haus-
halten, die auf Grund ihrer Größe und des Gewichts – selbst nach 
zumutbarer Zerkleinerung – nicht in die vorgeschriebenen Müll-
gefäße passen und deshalb getrennt vom Hausmüll gesammelt 
werden. Hierzu zählen unter anderem: Matratzen, Teppiche, Fuß-
bodenbeläge, Kisten, Schränke, Koffer, Ski, belastetes Holz, usw.

Sirenenprobealarmierung „Warnung  
der Bevölkerung“ am 09. März 2023
Das Landratsamt Neu-Ulm veranlasst für Donnerstag, 09. März 
2023, gegen 11:00 Uhr die Funktionsprüfung für das Sirenen-
warnsystem des Katastrophenschutzes.
Während der Sirenenprobe wird das Sirenensignal „1-minütiger 
Heulton“ zu hören sein. Dieser Heulton hat für die Bevölkerung 
folgende Bedeutung: „Rundfunkgeräte einschalten und auf 
Durchsagen achten“. Ziel dieses Testes ist es, die Sirenen nicht 
nur aktuell auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, sondern 
die Bevölkerung auch gleichzeitig mit dem Warnsignal vertraut 
zu machen. Da es sich bei dem Test um eine bayernweite Probe-
alarmierung handelt, werden auch Rundfunkdurchsagen im Radio 
gesendet.
Weitere Informationen zum Sirenenprobealarm werden eingestellt 
auf der Homepage des Staatministeriums des Innern, für Sport 
und Integration unter:
https://www.stmi.bayern.de/sus/katastrophenschutz/
warnungundinformation/sirenenundlautsprecher/index.php

Informationen 
der Gemeindeverwaltung

Sitzung des Gemeinderates
Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates finden voraussichtlich 
wie folgt im Bildungszentrum in Roggenburg statt:
Dienstag 07.03.2023 Alte Tenne
Dienstag 04.04.2023 Bildungssaal
Die aktuelle Tagesordnung wird rechtzeitig an den Gemeindetafeln 
ausgehängt und ist dann auch über das Ratsinformationssystem 
auf unserer Homepage abrufbar.
Bauanträge, die in der Sitzung behandelt werden sollen, müssen 
vollständig und spätestens 14 Tage vor dem Sitzungstermin 
der Gemeindeverwaltung vorliegen. Bei späterem Eingang können 
diese erst in der darauffolgenden Sitzung behandelt werden. Bitte 
stellen Sie uns die Unterlagen auch digital zur Verfügung per Mail 
an bauamt@roggenburg.de.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis! Herzlichen Dank!

Faschingsdienstag geschlossen
Die Gemeindeverwaltung Roggenburg hat am Faschingsdienstag, 
21. Februar 2023, ganztags geschlossen. Bitte verschieben sie ihre 
Amtsgeschäfte auf einen anderen Tag.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis! Herzlichen Dank!

Hundesteuer - Meldepflicht
Die Gemeinde Roggenburg weist darauf hin, dass das Halten eines 
über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet steuerpflichtig 
ist.
Alle Hunde, die älter als vier Monate sind, müssen vom Halter 
gemäß der Satzung unverzüglich bei der Gemeinde angemeldet 
werden. Zur Kennzeichnung eines jeden Hundes gibt die 
Gemeinde eine Hundemarke aus, welche am Halsband des 
Hundes zu befestigen ist.
Verstirbt der Hund, wird er verkauft, verschenkt oder kommt er 
auf andere Weise abhanden, muss ihn der Hundehalter unverzüg-
lich bei der Gemeinde abmelden. Gleiches gilt, wenn der Halter 
des Hundes aus dem Gemeindegebiet wegzieht.
Die Anmeldung bzw. Abmeldung muss schriftlich erfolgen, ent-
sprechende Formulare gibt es in der Gemeindeverwaltung. Über 
„Rathaus Digital“ auf unserer Homepage www.roggenburg.de 
können Sie das selbstverständlich auch online einfach, rasch und 
zuverlässig erledigen.
Wir bitten alle Hundehalter um Beachtung.  
Herzlichen Dank!

Fälligkeit der Müllgebühren  
zum 01.03.2023
Am 01.03.2023 ist die Zahlung der Müllgebühren für das 1. 
Quartal 2023 fällig. Wir bitten alle Barzahler um fristgerechte 
Überweisung auf eines der Konten der Gemeindeverwaltung.
Hinweis: Für die Wasser- und Abwassergebühren erhalten Sie 
die Bescheide über die Abrechnung 2022 und Vorauszahlung 
2023 erst Ende Februar 2023. Dadurch ändert sich auch die 
übliche Fälligkeit vom 01.03. auf den 01.04.2023. Die weiteren 
Vorauszahlungstermine ändern sich nicht.
Sie wollen die fälligen Gebühren abbuchen lassen? Dann melden 
Sie sich bei uns oder geben uns schriftlich Bescheid! Ein ent-
sprechendes Formular für die Erteilung einer Einzugsermächtigung 
(SEPA-Mandat) finden Sie unter „RATHAUS DIGITAL“ auf unserer 
Homepage www.roggenburg.de.
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Auszug aus der Schöffenbekanntmachung
vom 27. Oktober 2022, Az. E8 - 3221 E - II - 14870/2021 und B2 - 0143 - 2 (BayMBI. Nr. 672)

II. Abschnitt
Amt der Schöffen
2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme

2.1 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden (§ 31 Satz 2 GVG).
2.2 Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bayerns zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet

Artikel 121 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung).

c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;

6.3 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen;

6.4 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;

6.5

6.6 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der Amtsperiode vollendet haben würden;

6.7

SW-003b [BY] | Seite 2

Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des
Amtes in besonderem Maße erschwert;

Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder
erhebliche Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.

3. Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

3.1 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind;

3.2 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

4. Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
4.1 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden;
4.2 Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
4.3 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen;
4.4 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind;
4.5 Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;
4.6 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.
5. Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG, § 44a DRiG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
5.1 der Bundespräsident;
5.2 die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
5.3 Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können4;
5.4 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;
5.5

5.6

5.7

6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)

Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:

6.1 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments oder eines Landtages;

6.2 Personen, die
a)

b)

gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche
Bewährungs- und Gerichtshelfer; hierzu gehören alle Personen, die zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaften im
Sinne von § 152 Abs. 2 Sätze 1 und 3 GVG bestellt sind (Ermitlungspersonenverordnung Staatsanwaltschaft (StAErmPV);

Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben
verpflichtet sind;
Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 DRiG nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen, nämlich Personen, die
- gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben oder
- wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) oder als diesen
Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des StUG gleichgestellte Personen für das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind.

in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen sind,
sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsliste noch andauert,

in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der Strafrechtspflege an
mindestens 40 Tagen erfüllt haben oder
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Installation Dynamische 
Fahrgastinformation (DFI) an der  
ÖPNV-Haltestelle Roggenburg Kloster
Mit der Dynamischen Fahrgastinformation soll die Attraktivität und 
Transparenz im Öffentlichen Personennahverkehr weiter gesteigert 
werden. Fahrgäste werden dabei über Bildschirme anhand von 
Echtzeitdaten über die aktuellen Abfahrtszeiten von Bussen 
informiert, was zu einer Steigerung der Akzeptanz und Anschluss-
sicherung im ÖPNV beiträgt. Vorrangig kommen für DFI-Anzeiger 
Haltestellen mit einem hohen Fahrgastaufkommen in Frage.
Die Beschaffung der DFI-Anzeiger nimmt aus förderrechtlichen 
Gründen der Verkehrsverbund DING vor, der zunächst auch Eigen-
tümer der Geräte wird. Nach Ende Projektlaufzeit (voraussichtlich 
2026) übernehmen die Kommunen die Geräte. Die Beschaffung 
der Geräte werden über ein Bundesprogramm „Digitalisierung 
kommunaler Verkehrssysteme“ und mit Landesmitteln nach dem 
Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert. Die 
Förderquote beträgt 70 %. Den verbleibenden Eigenanteil haben 
die Kommunen zu tragen.
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
09.03.2021 die Beschaffung eines DFI-Anzeiges für die ÖPNV-
Haltestelle Roggenburg Kloster beschlossen. An den Haltestellen 
in Roggenburg, Hauptstraße sollen ePaper-Anzeiger mit 32 Zoll 
Bildschirmdiagonale aufgestellt werden. Die Geräte werden über 
ein Photovoltaik mit Strom versorgt. Die Geräte sind auch mit Text-
to-Speech-System ausgestattet. Das Modul kann auf Knopfdruck 
aktiviert werden.

An der ÖPNV-Haltestelle Rog-
genburg Kloster ist der DFI-
Anzeiger mittlerweile aufge-
stellt und in Betrieb genom-
men worden.

Die Beschaffung der DFI-
Anzeiger hat der Verkehrs-
verbund DING europaweit aus-
geschrieben. Der Zuschlag ging 
an die Firma Datamed s.r.l. aus 
Mailand, die dort eine Sparte mit 
ÖPNV-Informationstechnolgien 
betreibt.

Entsorgungs- und Wertstoffzentrum 
Weißenhorn (EWW)
Das Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn (EWW), 
Daimlerstraße 36 in 89264 Weißenhorn, ist am Dienstag den  
21. Februar 2023 nur bis 12:00 Uhr geöffnet.

Fundsachen
Eine Smartwatch mit weinrotem Armband wurde zwischen 
Schießen und Schleebuch in Höhe „Bayernhütte“ gefunden.

1 Armreif „kupferfarben“ wurde im Prälatenhof in Roggenburg 
aufgefunden.

1 Kindermütze Farbe blau/lila wurde beim Aktionstag Roggenburg 
Vielfalt in Schießen gefunden.

Es wurde 1 Schlüssel mit Anhänger rot/schwarz an der Straße 
Roggenburg nach Ingstetten, Abzweigung nach Meßhofen 
gefunden.

Ein schwarzes Handy wurde im Kastaniengarten beim Kloster 
gefunden.

Auf dem Parkplatz P3 beim Kloster wurde ein Stoffbeutel mit 
Schutzkappen für Radschrauben gefunden.

An der Bushaltestelle in Roggenburg wurde ein Geldbetrag 
gefunden.

1 hellblauer Kinderrucksack mit Sportsachen wurde an der Bus-
haltestelle (Seite Kirche) in Schießen gefunden.

Bei der Klosterkirche in Roggenburg wurde Bargeld aufgefunden.

Auf dem Roggenburger Weihnachtsmarkt wurde ein silber-
farbenes Armkettchen mit kleinem Anhänger gefunden.

Neben dem Gehweg beim Bildungszentrum Roggenburg wurde 
ein goldener Ring gefunden.

Die Verlierer können die Fundgegenstände bei der Gemeinde 
Roggenburg abholen.

Künftige Mitteilungsblätter – 
Erscheinungstermine
Für die kommenden Mitteilungsblätter sind die folgenden 
Erscheinungstermine vorgesehen:

Redaktionsschluss * 14:00 Uhr Erscheinungstag
13.03.2023 17.03.2023
17.04.2023 21.04.2023
12.05.2023 19.05.2023
12.06.2023 16.06.2023
17.07.2023 21.07.2023
11.08.2023 18.08.2023
18.09.2023 22.09.2023
16.10.2023 20.10.2023
13.11.2023 17.11.2023
08.12.2023 15.12.2023
Bitte senden Sie Ihre Beiträge an die Mail-Adresse

Impressum

Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Roggenburg
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Roggenburg erscheint monatlich jeweils freitags 
und wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes  
verteilt.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Roggenburg Mathias Stölzle, 

Prälatenhof 2, 89297 Roggenburg
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 

zzgl. Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte 
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, ins-
besondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Forum Gut ALT werden können  
Einladung zum Info-Abend: 

am Mittwoch, den 22.03.2022 um 18:30 Uhr  
in Roggenburg 

Thema: 

  
 Antrag auf Pflegegrad und das Begutachtungsverfahren                                                                  

Wohnen am Osterb  
 Vorstellung der ambulant betreuten Wohnanlagen im Ortsteil 

Schießen.  

Ida Schütz (Sozialfachwirtin/Betreiberin der Wohnanlage) und Günther 
Gerstlauer (Initiator) werden uns an diesem Abend zu den beiden 
Themen ausreichend informieren.  

Das Thema Pflege kann jeden direkt oder indirekt betreffen  
informieren Sie sich rechtzeitig. 

Herzlich eingeladen sind allen Interessierten! 

 

Die 
Pflegebedarf ab 2024 im Ort Heimat bieten. 

Gut alt werden können in Roggenburg

Weihnachtspost für Senioren Ü80
Liebe Seniorinnen und Senioren,
Auf Wunsch auch an die Kinder zu schreiben, kamen bis Ende des 
Jahres 2022 knapp 40 Briefe zurück. Für Ihre lieben, mit viel Mühe 
geschriebenen und wertvollen Briefe, möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken. In diesem Jahr war das Thema „Engel an meiner 
Seite“. Viele von Ihnen berichteten von wertvollen Menschen an 
Ihrer Seite. Wie wichtig Familie, Freunde und Nachbarn sind. Von 
Situationen, in denen sie nur knapp vor einem Unfall bewahrt 
wurden, von der Zeit während des 2. Weltkriegs und dass Ihnen 
dabei zum Glück oft Ihr „Schutzengel“ zur Seite stand. Die Rück-
antworten gingen an die Klassen und Kindertageseinrichtungen 
zurück und wurden dort gemeinsam gelesen. Die Original-Briefe 
werden in der Gemeinde aufbewahrt.
Vielen Dank für die wertvollen Erfahrungsberichte und die positive 
Resonanz zu dieser Aktion an der alle Generationen beteiligt 
waren.
Herzlichen Dank der KLJB aus Roggenburg, Schießen, Biberach 
für die persönliche Verteilung der Briefe an die Seniorinnen und 
Senioren über 80 Jahre.

Danke an alle Kinder, Lehrerinnen und Erzieherinnen der Grund-
schule und Kindertageseinrichtungen, der Raiffeisenbank Mittel-
schwaben eG für die Spende der SOS- Notfalldosen, dem 
Gewerbeverein Gern e.V. für Rubbellose.

„Auf Rädern zum Essen“
Gemeinsamer Mittagstisch für Senioren und alle die nicht 
gerne alleine essen!
MÄRZ – Alte Roggenschenke in Roggenburg

• DIENSTAG, den 07.03.2023 um 12:00 Uhr
Naturschnitzel mit Schupfnudeln  ...................................  8,50€

• MITTWOCH, den 22.03.2023 um 17:30 Uhr
Bratwurst oder Wiener 
mit Kartoffelsalat oder gem. Salat für  ............................  6,50€

Mit VORTRAG – ab 18:30 Uhr
• Pflegebedürftigkeit

Antrag auf Pflegegrad und das Begutachtungsverfahren 
• „Wohnen am Osterbach“

Pflege kann jeden direkt oder indirekt betreffen.
Herzlich eingeladen sind alle Interessierten.

Forum Gut ALT werden können
Mit Bitte um Anmeldung mindestens 1 Tag zuvor
Sandra Anders – Hochenbleicher
Gemeinde Roggenburg
Tel: 07300 – 9696 22, mobil 0173 – 320 57 85,
email: sandra.hochenbleicher@roggenburg.de
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Helferkreis Roggenburg

Helferkreis Asyl
Der Helferkreis Asyl sucht für zwei junge Männer aus Gambia 
(Jahrgang 94 und 99) Arbeitsstellen als Produktionshelfer in Voll-
zeit. Beide Männer sprechen etwas Deutsch, verfügen über eine 
geklärte Identität sowie eine Arbeitserlaubnis.
Im Wohnheim für Flüchtlinge und Asylbewerber Biberach sind nun 
auch Flüchtlinge aus Afghanistan eingezogen. Für gelegentliche 
Dolmetscherdienste sucht der Helferkreis Mitbürgerinnen und Mit-
bürger mit Sprachkenntnissen in Türkisch oder Farsi.
Kontakt: Bürgermeister Mathias Stölzle; Tel. 07300-9696-10, 
buergermeister@roggenburg.de.

Wichtige Rufnummern 
und Öffnungszeiten

Gemeinde Roggenburg
Gemeindeverwaltung Roggenburg
Prälatenhof 2, 89297 Roggenburg
Tel. 07300 / 9696-0 Fax 07300 / 9696-20
E-Mail: gemeindeverwaltung@roggenburg.de
Internet: www.roggenburg.de

Öffnungszeiten:
Montag:  .................................................................... 08 - 12 Uhr
Dienstag:  ...............................................  08 - 12 Uhr, 14 - 17 Uhr
Mittwoch:  .................................................................  geschlossen
Donnerstag:  ...........................................  08 - 12 Uhr, 16 - 18 Uhr
Freitag:  ...................................................................... 08 - 12 Uhr

Gemeindearchiv
Schießen, Biberacher Straße 6
(Feuerwehrgerätehaus, Eingang Rückseite)
Montag, 06.03.2023  ........................................ 9.00 - 11.00 Uhr
Das Archiv ist ansonsten jeden ersten Montag im Monat geöffnet. 
Weitere Termine nach Vereinbarung mit Archivpfleger Lothar 
Mareis möglich (Tel. 921501 - auch an Wochenenden).

Wertstoffhof Biberach, Rosenbergweg
Wintermonate November-März:
Fr. 13 - 16 Uhr
Sa. 9 - 14 Uhr

Müllabfuhr
Dienstag 21.02.2023
Dienstag 07.03.2023
Gelber Sack
Donnerstag 23.02.2023
Donnerstag 09.03.2023
Samstag, 04.03.2023 Altpapiersammlung durch die Sportvereine

Störungsdienste
- Wasserversorgung
Außerhalb der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
über das städtische
Wasserwerk Weißenhorn Tel. 07309 / 7992 (24 h)
- Kläranlage
Außerhalb der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
über Firma BSB 5 Tel. 08868/2346647
Mobil Klärwärter Tel. 0172/8603275
- Stromversorgung
VNEW Verteilnetze Energie Weißenhorn
GmbH & Co. KG Tel. 07309/40 14 4-0

„Wertgeschätzt und unterstützt 
in Roggenburg“

Die Nachbarschaftshilfe der 
Gemeinde Roggenburg

Rufen Sie uns gerne an, wenn:
Sie Unterstützung in der Bewältigung des Alltags wünschen:

• Begleitung zum Einkaufen, zum Arzt, zur Therapie, Kranken-
hausaufenthalte oder Besuche, wir fahren auch bis nach Ulm 
und weiter

• Unterstützung rund um Haus und Garten
• Sie Fragen haben, Beratung z. B. zur Pflegeantragstellung 

wünschen oder Hilfe bei Anträgen oder Formularen benötigen. 
(kostenfrei)

Bitte melden Sie nach Möglichkeit Ihre Termine rechtzeitig, ca. 
2-3 Tage vorher an. Aufwandsentschädigung 9,- Euro pro Stunde. 
Die Fahrtkosten werden von der Gemeinde Roggenburg über-
nommen.
Kontaktadresse Gut ALT werden können

KONTAKTADRESSE – Gut ALT werden können
Sandra Anders-Hochenbleicher
Prälatenhof 2
89297 Roggenburg
Tel: 07300/9696-22, mobil: 0173 – 320 57 85,
Email: sandra.hochenbleicher@roggenburg. de

Radeln in Roggenburg

Sichere Winterfreuden bei jedem Wetter
Schnee lockt im Winter viele auch bei winterlichen Temperaturen 
nach draußen. Sonst grüne Hügel verwandeln sich in Rodelbahnen 
oder Skipisten. Nicht selten liegt in unmittelbarer Nähe auch mal 
ein Fuß- oder Radweg oder eine Fahrbahn. Damit der Spaß an 
winterlichen Aktivitäten erhalten bleibt, heißt die Devise: auch 
jenseits des Straßenverkehrs sollten alle Rücksicht aufeinander 
nehmen und die besonderen Gefahren wie z. B. Glätte beachten.

Tipp des Monats von Fahrradbeauftragten Esther Schmid und 
Mobilitätsmanager Steffen Fiebig, Landkreis Neu-Ulm
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Schulnachrichten

Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium 
Weißenhorn

Übertritt in die 5. Klasse
Am Dienstag, den 07. März 2023 findet um 19:30 Uhr in der 
Mensa ein Informationsabend statt für Eltern, deren Kinder nach 
der 4. Klasse Grundschule an das Gymnasium wechseln möchten.
Das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium bietet für die 5. Jahrgangs-
stufe derzeit die Ausbildungsrichtungen Naturwissenschaftlich-
technologisches Gymnasium und, als einziges Gymnasium im 
Landkreis, Musisches Gymnasium an.
Wir freuen uns auf Sie.
 
Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die nach 
dem Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (Durchschnitt in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch von 2,00 oder besser 
oder Bestätigung der Eignung in einem pädagogischen Gut-
achten) an einer Realschule, Mittelschule oder Wirtschaftsschule 
an das Gymnasium übertreten wollen.
Eine Anmeldung ist möglich vom 20. Februar 2023 bis 03. März 
2023 im Sekretariat von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr - 12.30 
Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie am Freitag von 7:00 
Uhr bis 12:00 Uhr.
Das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium bietet als einziges 
Gymnasium in Landkreis Neu-Ulm, im Schuljahr 2023/2024, eine 
Einführungsklasse an.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Kindergartennachrichten

Anmeldung für das  
Kindergartenjahr 2022-2023
In der Woche vom 27. 02 2023 bis 01. März 2023 
können Sie Ihr Kind für eine Betreuungseinrichtung 
in der Gemeinde Roggenburg für das Krippen- 
und Kindergartenjahr 2023/2024 anmelden.
Kindertagesstätte mit Krippe St. Sebastian, Sonnenstraße 5, 
Biberach.
Kindertagesstätte mit Krippe St. Marien, Biberacher Straße 4, 
Schießen

• Montag, 27. Februar, Mittwoch, 01. März 2023
jeweils von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr
und

• Dienstag, 28. Februar 2023 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Die Anmeldetermine gelten auch für alle Eltern, deren Kinder 
im Zeitraum von Januar 2024 bis August 2024 die Ein-
richtungen besuchen möchten.

________________________________________________________

• Die Öffnungszeiten gelten für beide Einrichtungen:
• Montag bis Donnerstag: 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr

inklusive Mittagessen
• Freitag: 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Kontakt:

• Brigitte Gonnermann
Kindertagesstätte mit Krippe St. Sebastian
Sonnenstraße 5, 89297 Roggenburg/Biberach
Tel: 07300/921494
E-Mail: kita.st.sebastian.biberach@bistum-augsburg.de

• Christine Harder
Kindertagesstätte mit Krippe St. Marien
Biberacher Straße 4, 89297 Roggenburg/Schießen
Tel: 07300/205
E-Mail: kita.schiessen@bistum-augsburg.de

Kindergarten St. Sebastian

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
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Montag, 13. März 2023
18.30 bis 21.30 Uhr

Die kleine Auszeit
Meditativer Zeichenkurs 
mit der
Zentangle-Methode

Samstag, 18. März 2023
12 bis 17 Uhr

Digitale Fotografie 
für Fortgeschrittene
Fotografie mit Spiegelreflex, 
Systemkamera oder Bridge

Anmeldung erforderlich unter Tel. (0 73 00) 96 11 -0 oder
kursanmeldung@kloster-roggenburg.de
Weitere Informationen unter 
www.veranstaltungen.kloster-roggenburg.de

Familienstützpunkt Weißenhorn - 
Roggenburg - Pfaffenhofen - Holzheim

Liebe Familien,
neben den Präsenzveranstaltungen bieten die 
Familienstützpunkte im Landkreis Neu-Ulm auch 
Online-Veranstaltungen in Kooperation an. Diese 
finden Sie unten aufgeführt. Herzliche Einladung 
an unseren Veranstaltungen - sei es vor Ort oder 
online - teilzunehmen! Sofern nicht anders 
angegeben, melden Sie sich bitte bis spätestens 4 

Tage vor der Veranstaltung beim Familienstützpunkt ASB an: 
familienstuetzpunkt-weissenhorn@asb-nu.de oder 07309-879175. 
Bei unseren Präsenzveranstaltungen freuen wir uns über einen 
freiwilligen Unkostenbeitrag. Vielen Dank!
02.03.: Deep listening! Nicht nur hören, sondern verstehen 
was der andere sagt
Die achtsamkeitsbasierte Technik des tiefen Zuhörens (deep 
listening) ermöglicht es, die Welt durch die Augen des anderen 
zu sehen und in Konfliktsituationen gelassener zu reagieren! Die 
Technik hilft, in stressigen Situationen ruhiger zu werden, sich und 
sein Gegenüber mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen und ent-
sprechend zu reagieren. In diesem Vortrag finden Sie heraus, wie 
Deep listening in Ihrem Familienalltag zu einem wertschätzenden 
und offenen Miteinander beiträgt! Referentin: Kathrin Heinrich, 
Systemischer Coach
Dauer: 20:00 - 21:30 Uhr, Ort: Rathaus Weißenhorn
09.03.: Elternrunde Hochbegabung
Die Elternrunde bietet die Möglichkeit, sich über Fragen und 
Herausforderungen im Umgang mit hochbegabten Kindern und 
Jugendlichen mit unserer Expertin, Frau Silvera Schmider, auszu-
tauschen. Nach einem 15-minütigen Input zum Thema „hoch-
begabte Kinder und Jugendliche“ ist Zeit für intensiven Austausch 
zum Thema!
Referentin: Silvera Schmider, Begabungspädagogin
Ort: Gemeindeverwaltung Roggenburg, Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
23.03.2023 Cannabis in aller Munde?!? Warum Drogen, 
legale oder illegale, für Teenager so faszinierend sind und 
wie Eltern sich verhalten können.
Die Studienlage zeigt, dass Cannabis ein Risikofaktor für 
psychische Erkrankungen sein kann und zur Abhängigkeit führen 
kann. Das Gleiche gilt für andere illegalen Drogen oder legale 
Drogen. In der Pubertät üben sie eine faszinierende Wirkung auf 
Teenager aus und werden gerne einmal ausprobiert. Wie können 
Eltern sich verhalten, wenn sie merken, dass ihr Kind Drogen 
konsumiert? Wann sollten sie sich Hilfe holen?
Referentin: Sandra Heinzelmann, Leitung Drob Inn und Lena 
Probst, Sozialarbeiterin, Psychologie B.Sc
Ort: Rathaus Weißenhorn, Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
Jeden Dienstag: Babycafe!
Wir treffen uns jeden Dienstagvormittag zum Singen und 
Spielen von 10:00 - 11:00 Uhr im Rathaus in Pfaffenhofen. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf euch!

Zentrum für 
Familie, Umwelt und Kultur

Das Ganze muss dann gut vermischt werden. 
Am Ende sollte der Zucker leicht feucht 

aneinanderkleben. 

Eigentlich ist das Peeling jetzt fertig, aber 
wer will kann noch etwas mehr Farbe und 
Geruch in die Sache bringen. Dazu einfach 
ein paar Tropfen einer Lebensmittelfarbe 

nach Wahl und ein bisschen ätherisches Öl 
mit untermischen. 

Das Ganze nochmals vermischen und fertig 
ist euer einfaches Peeling für weichere 

Haut! 

Viel Spaß beim Ausprobieren wünschen euch Kim und Theresa! 

Bildungszentrum
In nächster Zeit veranstaltet das Bildungszentrum für Familie, 
Umwelt und Kultur folgende Kurse, zu denen Sie herzlich ein-
geladen sind.

Mittwoch, 22. Februar 2023 bis
Freitag, 24. Februar 2023
Jeweils 9.30 bis 13.30 Uhr

Hoodiekleid
Nähkurs für Schüler*innen 
ab 8 Jahren

Dienstag, 28. Februar 2023
18 bis 21 Uhr

Fit und beschwingt 
durch die Fastenzeit

Sonntag, 12. März 2023
14 Uhr

Familien-Umwelt-
Nachmittag
„Vögel im Frühling“
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 Freiwillige Feuerwehr Roggenburg e.V.
Einladung zur Dienst- und 

Jahreshauptversammlung am 25.03.2023 

Am Samstag, den 25.03.2023 um 19:30 Uhr findet in der „Alten 

Roggenschenke“ die diesjährige Dienst- u. Jahreshauptversammlung

der Freiwilligen Feuerwehr Roggenburg e.V. statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden

2. Jahresrückblick des 1.Vorsitzenden

3. Jahresrückblick des 1.Kommandanten

4. Kassenbericht

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung

7. Grußworte der Gäste

8. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung müssen schriftlich bis 

spätestens eine Woche vor der Versammlung beim 1.Vorsitzenden 

Jürgen Spiegler eingegangen sein. 

Vorstandschaft und Kommandanten 

Freiwillige Feuerwehr Roggenburg e.V. 

GeRN e.V.

Mitgliederversammlung
Am Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr findet im Saal der Gaststätte 
„Alte Roggenschenke“, Hauptstraße 4, Roggenburg, die Mit-
gliederversammlung des Vereins Gewerbe in Roggenburg verNetzt 
- GeRN e.V. - statt. Alle Mitglieder und Interessenten sind zur Teil-
nahme herzlich eingeladen!
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Kassenverwalterin
4. Entlastung Kasse und Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Informationen, Termine, Ausblicke
7. Wünsche und Anträge

Anträge, die in der Mitgliederversammlung behandelt werden 
sollen, sind mindestens drei Tage vorab beim Vorsitzenden schrift-
lich einzureichen.

Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Beteiligung und einen 
geselligen Austausch im Anschluss an den formellen Teil.

Hubertusschützen Schießen

22. KK-Hobby-Dorfmeisterschaft 2023
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Roggenburg,
nach zwei Jahren Pause werden wir dieses Jahr wieder eine 
KK-Hobby-Dorfmeisterschaft ausschießen. Hierzu möchten 
wir die gesamte Bevölkerung sowie alle Mannschaften bzw. 
Gruppierungen der Gemeinde Roggenburg recht herzlich einladen 
und ermuntern, sich daran zu beteiligen. Herzliche Einladung!

Online-Vorträge - ein Kooperationsprojekt der Familien-
stützpunkte im Landkreis Neu-Ulm
02.03.: Gut ernährt von Anfang an: von Muttermilch bis zur 
Säuglingsmilchnahrung 
Vortrag zur Ernährung der (stillenden) Mutter und des 
Säuglings
Das Baby ist (bald) da - und mit ihm viele Fragen zur Ernährung. 
Stillen ist für Mutter und Kind ideal. Doch auch wer nicht stillt, 
kann sein Baby optimal versorgen. In dieser Veranstaltung 
beantworten wir Ihre Fragen rund ums Stillen. Außerdem stellen 
wir Ihnen unterschiedliche Säuglingsmilchnahrungen vor und ver-
gleichen diese.
Referentin: Anne Brieger (Dipl. Ökotrophologin
Dauer: 18:00 - 19:30 Uhr
Anmeldung bis zum 27.02.2023 beim Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten unter: www.aelf-km.bayern.de/
ernaehrung/familie
07.03.: Kindertrauer verstehen und einfühlsam begleiten
Angelika Bayer, Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin und Leitung 
von Lacrima - Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche 
der Johanniter erläutert, inwiefern Kinder anders als Erwachsene 
trauern und gibt Impulse für einen guten Umgang mit der kind-
lichen Trauer.
Referentin: Angelika Bayer, Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin und 
Leitung von Lacrima
Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
Anmeldung bis zum 03.03.2023 beim Familienstützpunkt 
Illertissen: familienstuetzpunkt@illertissen.de
08.03.: Medien in der Familie: Digitale Spiele! Ein Info-
Abend der Stiftung Medienpädagogik Bayern.
Eltern von 10 - 14jährigen erhalten praktische Tipps, wie sie ihr 
Kind im Umgang mit digitalen Spielen begleiten und fördern 
können. Themenschwerpunkte: Faszination, Gewalt, Kontakt-
risiken!
Referent: Felix Behl, Berater für digitale Bildung.
Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
Anmeldung bis zum 05.03.2023 beim Familienstützpunkt 
Illertissen: familienstuetzpunkt@illertissen.de
HERZLICHE GRÜSSE

GABRIELE SCHEPPACH

FAMILIENSTÜTZPUNKTLEITUNG

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Biberachzell

Einladung
Wir laden unsere Mitglieder zur Jagdversammlung mit 
anschließendem Rehessen am Sonntag, den 19. März um 11.30 
Uhr in das Gasthaus Stolz in Biberachzell recht herzlich ein.
Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Bericht des Kassierers
3. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassierers
4. Wünsche und Anträge
1. VORSTAND FRANZ VOLZ

DIE VORSTANDSCHAFT

Anzeigenservice wird bei uns  

ganz  G R O S S geschrieben!
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7. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2023 und 
Verwendung des Jagdschillings, Ausflug, Maschinen-
anschaffungen

8. Verschiedenes

Hierzu ergeht herzliche Einladung.

DIE VORSTANDSCHAFT, JAGDVORSTEHER MANFRED MARTIN

Jagdgenossenschaft Schießen

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 3. März findet um 20.00 Uhr im Gasthaus Bräuhaus 
in Schießen die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Schießen statt. Hierzu sind alle Jagdgenossen recht herzlich ein-
geladen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Schriftführers
3. Kassenbericht und Entlastung
4. Verlängerung des Jagdpachtvertrages
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wünsche und Anträge

Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen.

RALL, JAGDVORSTEHER

KLJB Biberach

Scheibenfeuer Biberach 
 
 

Herzliche Einladung am Samstag, 25.02.2023 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Roggenburg, 
 

die KLJB Biberach veranstaltet heuer wieder das traditionelle 
Scheibenfeuer. Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein. Beginn ist um 

19:00 Uhr am Scheibenfeuerplatz, Biberacher Ortsausgang nach 
Schießen, wo die Musikkapelle Biberach für Sie spielt. Für das leibliche 

Wohl ist bestens gesorgt. 
 

Wir hoffen, dass Sie uns helfen, diesen alten Brauch aufrechtzuerhalten
und freuen uns auf Ihr Kommen. 

Die KLJB Biberach 
 
 

Für eventuelle Schäden durch Funkenflug usw. wird keine Haftung 
übernommen! 

 
Sammeltermine: 

 
Samstag, 18.02.2023: Anlieferung von 09:00  16:00 Uhr 

 
Samstag, 25.02.2023: Anlieferung von 09:00  16:00 Uhr 

 
Wir bitten um Voranmeldung für die Abholung an einem Sammeltermin.

Hierfür dürfen Sie sich gerne bei Moritz Meichelböck, 0178 8002445 
melden (telefonisch ab 16:30 Uhr oder über WhatsApp). 

Selbstverständlich dürfen Sie an den beiden Sammelterminen auch 
persönlich Ihr Schnittgut abgeben.* 

 

 

Bitte beachten: 
Wir können leider keine Dachstühle, Bretter, Wurzeln usw. annehmen 

oder abholen. Die KLJB behält sich vor, Lieferungen abzuweisen. 
 

Bei Holzanlieferung müssen aufgrund anfallender Unkosten für Pkw-
Anhänger 5 10 

Abholung bittet die KLJB um eine Spende. 
 
 

*Das Abladen außerhalb der Termine oder ohne Rücksprache mit der KLJB Biberach ist 
nicht gestattet und wird zur Anzeige gebracht. 

Unser Programm und die Bedingungen lauten wie folgt:

Austragungsort: Schießanlage der Hubertus-Schützen Schießen 
im Vereinsheim der Sportfreunde Schießen 
e.V.

Schießzeiten: Mittwoch, 15. März, 18.00 – 21.00 Uhr
Freitag, 17. März, 18.00 – 22.00 Uhr
Samstag, 18. März, 13.00 – 18.00 Uhr
Bei reger Beteiligung werden zusätzlich 
Termine zur Verfügung gestellt.

Teilnehmer: Jeder Verein bzw. jede Clique kann Mann-
schaften mit 4 Teilnehmern stellen, gewertet 
werden alle Schützen.
Alle Teilnehmer müssen Bürger der Gemeinde 
Roggenburg oder Mitglieder in einem der ört-
lichen Vereine oder Mitglied unserer Paten-
vereine Roggenburg, Biberachzell oder Ober-
hausen sein!

Bedingungen: Geschossen wird liegend aufgelegt, Mindest-
alter 14 Jahre. Vereinseigenes Gewehr und 
Munition. Schießriemen, -handschuh und 
-jacke sind nicht erlaubt!

Startgeld: 8,– €/Person, dies beinhaltet 5 Probe- und 10 
Wertungsschüsse

Meldung: Anmeldung der Mannschaften ab sofort tele-
fonisch bei Karin Gerstlauer (Tel. 5744) oder 
an den Übungsabenden bis spätestens 
Freitag, den 10. März.

Preise: Für die ersten drei Mannschaften sowie jede 
weitere in dreier Schritten platzierte Mann-
schaft gibt es Sachpreise.
Diese Preise müssen bei der Preisverteilung 
von einem Mannschaftsmitglied abgeholt 
werden. Ansonsten erhält der Nächstplatzierte 
den Preis.
Zusätzlich wird eine Jubiläumsscheibe 
ausgeschossen.

Siegerehrung: Samstag, 25. März, anschließend an den 
Festabend zum 100-jährigen Jubiläum um 
20.30 Uhr.

Übungsschießen: Jeden Mittwoch oder Freitag ab 22. Februar 
bis 10. März jeweils ab 18.00 Uhr (bei Bedarf 
nach Vereinbarung). Sonderstandgebühr  
2,– €, Munition 5 Schuss 0,60 €.

Wir würden uns freuen, recht viele Mannschaften bei der 22. KK-
Hobby-Dorfmeisterschaft begrüßen zu können, und wünschen 
jedem Schützen „Gut Schuss“, viel Erfolg und angenehme 
Stunden an unserem Schießstand.

Jagdgenossenshaft Meßhofen

Jagdversammlung
Am Montag, den 6. März findet im Feuerwehrhaus Meßhofen um 
20.00 Uhr die Jährliche Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft 
Meßhofen statt.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Unterweisung zur Bedienung der genossenschaftlichen Gerät-

schaften. Alle Jagdgenossen, von Jagdgenossen, Beauf-
tragte, Benützer der Genossenschaftlichen Geräte – vor 
allem der Holzspalter – müssen lt. Land – und Forstwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft jährlich eine Unterweisung 
zur Bedienung der Geräte erhalten und durch Unterschrift 
bestätigen.

3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht Schriftführer
5. Bericht Kassiers
6. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
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am 05. März 2023 findet um 14:00 Uhr im Musikerheim in Meßhofen  
unsere diesjährige Generalversammlung mit folgender Tagesordnung statt. 

 

TOP 1: Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden 
TOP 2: Bericht des Schatzmeisters 
TOP 3: Bericht des Dirigenten 
TOP 4: Bericht der Jugendleiterin 
TOP 5: Bericht des Schriftführers mit Farbbildern 
TOP 6: Entlastung der Vorstandschaft 
TOP 7: Ehrungen 
TOP 8: Neuwahlen 
TOP 9: Wünsche und Anträge 

 

Anträge sind schriftlich, bis zum 27. Februar 2023, beim 1. Vorsitzenden Karl-Heinz Aumann, 
Krautgartenweg 4, 89297 Roggenburg einzureichen. 

Die Generalversammlung wird musikalisch durch unsere Musikkapelle umrahmt. 

Wie bereits in den Jahren zuvor findet ebenfalls am Sonntag, den 05. März 2023 um 10:00 Uhr in 
der Klosterkirche Roggenburg ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder statt, der auch von 
unserer Musikkapelle musikalisch gestaltet wird. 

Der Musikverein Meßhofen e. V. lädt hiermit alle herzlich zur diesjährigen Generalversammlung 
sowie zum Besuch des Gottesdienstes ein und freut sich bereits jetzt über zahlreichen Besuch. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 

Karl-Heinz Aumann 
1. Vorsitzender  
Musikverein Meßhofen e. V. 
 

Musikverein Meßhofen e. V.
Musikkapelle Biberach

Einladung zur Generalversammlung
Zur diesjährigen Generalversammlung der Musikkapelle Biberach 
e.V. dürfen wir alle Mitglieder herzlich einladen. Die Versammlung 
findet am Montag, 6. März in der Gaststube des Vereinsheims in 
Biberach statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
3. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden
4. Ehrungen
5. Bericht der Schriftführerin (mit Bildern des Chronisten)
6. Rechenschaftsbericht des 1. Kassierers
7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Kassierer und 

der Vorstandschaft
8. Bericht der Dirigentin
9. Bericht der Jugendleiter
10. Anträge und Wünsche
11. Verschiedenes
Anträge an die Generalversammlung müssen dem 1. Vorsitzenden 
spätestens am 20. Februar in schriftlicher oder mündlicher Form 
vorliegen.
Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder.

DER VORSITZENDE
 

 

 

 

 

Musikverein Meßhofen e. V.

Spielend selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

anzeigen.wittich.de
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Sportverein Biberach

Skitermine
Abschlussfahrt mit „Apres-Ski“ ins Montafon, Samstag, 18. März
Zum Ende der Saison fahren wir ins Montafon. Das Skigebiet 
Sivretta Nova mit dem Verbund mit dem Gebiet des Hochjoch 
bietet riesige Möglichkeiten einen tollen Ski-und Snowboardtag zu 
erleben.. Zum Abschluss geht es noch zum Apres-Ski...
Unser Info-Heft erhalten Sie bei allen Banken in Roggenburg 
und bei der Tankstelle Hörtrich in Biberach. Weitere Info auf 
www.svbiberach.de. Anmeldungen bei der Tankstelle Hörtrich in 
Biberach. Info zu den Fahrten unter 07300 387. Geschenkgut-
scheine zu allen Fahrten erhalten Sie bei uns.
Wir hoffen für alle Skifahrer und Snowboarder auf einen tollen 
und schneereichen Winter.
Siehe auch linke Spalte Wintersporttage und Vereinsausflug

PSV Roggenburg

Faschingsferien – Reit-Tage 2023
(cb) In den Faschingsferien, (20.–24. Februar) findet im Pferde-
sportverein Roggenburg e.V. wieder ein mehrtägiger Reitkurs statt. 
Unter dem Motto „Pony-Party im PSV Roggenburg“ werden Reit-
Tage mit Action und Spaß geboten! Gemeinsam schöne Erlebnisse 
haben, bei Pony-Games, Pony-Parcours zur Musik, Ausritten und 
vielem mehr rund um Ponys und Pferde. Die Gruppen werden 
nach ihrem Können eingeteilt.
Genaue Termine und Anmeldung für den Kurs nur unter Iris.
Dobner@gmx.de

Schlittenfahren/Rodeln

Ski- und Snowboard Schneeschuhwandern
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SV VdK OV Roggenburg

 
 

Ortsverband Roggenburg  

 

  

75 Jahre Ortsverband Roggenburg 
 
Wir feiern mit 
Melodien aus 75 Jahren mit der 
Trachtenkapelle Schießen.  
 
Sonntag 12. März 2023 um 14 Uhr  
Vereinsheim Sportfreunde Schießen 
 
Herzlich eingeladen sind alle 
Mitglieder, Gäste und wer mit uns 
feiern möchte. Der Eintritt ist frei. 
Fahrdiensttelefon  
Alois Mayer 07300 5156 
 
Besuchen Sie uns im Internet unter  
www.vdk.de/ov-roggenburg/  

Veteranen-, Soldaten- und  
Kameradschaftsverein  
Roggenburg e.V. 1879

Preisschafkopfen
am Samstag, 11. März
Beginn 13.30 Uhr, im Gasthaus „ Alte Roggenschenke“
1. Preis 120,– €
Einsatz 10,– €
Zu unserem Schafkopfturnier möchten wir alle Mitglieder, Freunde 
und Gönner des Vereins sowie alle auswärtigen Gäste recht herz-
lich einladen!
DIE VORSTANDSCHAFT

Igel im Winterschlaf
Schlafen! Von Oktober bis Mai! Wer 
von uns würde das nicht gerne einmal 
machen? Einfach einrollen, ein ku-
scheliges, schön ausgepolstertes Plätz-
chen einrichten, alle Körperfunktio-
nen auf ein Minimum reduzieren, ein 
bisschen abnehmen und erst wieder 
aufwachen, wenn das Wetter besser 
wird! Wie schön doch so ein Igelleben 
ist!
Doch leider ist das nicht so 
romantisch, wie man sich das 
vielleicht vorstellt. Igel vor dem Winterschlaf

Sportverein Ingstetten
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Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenhorn
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weißenhorn
Augustana-Zentrum, AGZ, Schubertstr. 18-20, Weißenhorn
Kreuz-Christi-Kirche, Kaiser-Karl-Straße 16, Weißenhorn
Kirche Zum guten Hirten, ZGH, Sonnhalde 2, Pfaffenhofen
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag 2023
Frauen aus dem kleinen Land Taiwan laden dazu ein, daran zu 
glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können - 
egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube 
bewegt!“ „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es dazu 
im Bibeltext zu Epheser 1,15.19. Am Freitag, 3. März 2023, 
feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde in ökumenischer 
Verbundenheit Gottesdienst; so auch bei uns. Ehrenamtliche 
der evang. und kath. Gemeinden laden dazu um 19 Uhr in 
Weißenhorn ins AGZ ein, und in Pfaffenhofen in den Guten 
Hirten.
Konfirmation 2024
Die Anmeldung zum neuen Konfirmandenkurs (Konfirmation 
2024) hat begonnen und geht bis 31. März; Anmeldungen werden 
zu den Bürozeiten im Pfarramt angenommen. Eingeladen sind alle 
Jugendlichen, die 2010 geboren sind; soweit uns die Adressen 
bekannt sind, wurden sie vom Pfarramt angeschrieben. Der Unter-
richt beginnt im Mai 2023 und endet mit der Konfirmation im 
Frühjahr 2024.
Unsere Gruppen und Kreise:
jeden Dienstag, Kirchenchorprobe, 20.00 Uhr, AGZ
jeden Mittwoch, Posaunenchorprobe, 19.00 Uhr, AGZ
jeden Mittwoch, Gospelchorprobe, 19.00 Uhr, AGZ
vierzehntägig freitags, TeensPray, 19.00 Uhr, AGZ

Pfarrbüro:
Schubertstr. 18-20 89264 Weißenhorn
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 16.00 - 18.00 Uhr
Kontakt:
Pfarrbüro 07309/3568
Fax 07309/921724
Pfr. Andreas Erstling 07309/3568
Pfr. Thomas Pfundner 07307/929183
Diakonin Dagmar Völskow 07303/43618
Diakonin Dagmar Völskow 0152/34364763
Umweltbeauftragter 
S. Steger

07302/9221900

Sozialberatung 
Heike Wiedenmeyer

0176/45552089

Evang. 
Montessori-Kinderhaus

07309/426808

Email pfarramt.weissenhorn@elkb.de
Homepage www.weissenhorn-evangelsich.de

Die Temperaturen im Winter waren bisher viel zu mild und das 
führt dazu, dass so mancher Igel aufwacht, weil der kleine Körper 
mehr Energie verbraucht als üblich. Denn sind die Temperaturen 
zu hoch, fährt auch der Stoffwechsel nach oben. Zudem gehen 
viele Igel schon krank und mit zu wenig Gewicht schlafen, 
das schmälert die Überlebenschancen immens, und an einen 
ungestörten Schlaf von November bis Mai ist für viele Igel gar 
nicht mehr zu denken!
Und so irren sie im Winter hungrig umher und suchen nach 
Nahrung. Es vergeht auch jetzt kaum ein Tag, an dem wir nicht 
einen Igel gemeldet bekommen.
Sollten auch Sie im Winter einen Igel sehen, der am Tag 
unterwegs ist, dann melden Sie sich bitte bei uns! Wir 
schauen uns das Tierchen gerne an und entscheiden dann, 
was zu tun ist.
Auch fest eingerollte, scheinbar leblose Igel, die ungeschützt 
auf der Erde liegen, bitte nicht einfach irgendwo hinlegen oder 
gar ‚entsorgen‘! Es ist für Laien nicht ohne weiteres möglich zu 
erkennen, ob sich ein Igel im Schlafmodus befindet, oder schon tot 
ist. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder Igel bekommen, 
die von Hunden oder anderen Tieren oder auch von ungeduldigen 
Winter-Gärtnern aus ihrer Winterschlafbehausung ausgegraben 
wurden.
Scheuen Sie sich also nicht und kontaktieren Sie uns. Wir sind da, 
um zu helfen. Besuchen Sie uns unter www.igelhilfeverein.de Hier 
finden Sie viele Infos rund um den Igel.
IHR IGELHILFEVEREIN E.V.

Prälatenhof 5, 89297 Roggenburg 

Spielend selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

anzeigen.wittich.de
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Pfarreiengemeinschaft Roggenburg
Herzliche Einladung zu einem besonderen Konzert!
Der Ulmer Kammerchor führt zusammen mit anderen Chören, 
u.a. mit Mitgliedern des Kirchenchors St. Sebastian Biberach/
Asch(Leitung: Ottilie Blanarsch) das Chorwerk „Das Lied von der 
Glocke“ des Beethoven-Zeitgenossen Andreas Romberg auf. Es 
ist eine geniale Vertonung der berühmten Ballade von Friedrich 
Schiller (den berühmten Anfang kennt jeder, der in der Schule 
augepasst hat: „Festgemauert in der Erden/ steht die Form aus 
Lehm gebrannt..“), die mit einer - in unserer Zeit hochaktuellen- 
Friedensbitte endet: „Friede sei ihr erst Geläute“.
Es wirkt auch ein großes Orchester, die Kammerphilharmonie 
Bodensee-Oberschwaben,mit; diese wird die berühmte 2.Sym-
phonie von Ludwig van Beethoven musizieren. Die musikalische 
Leitung hat Manuel Sebastian Haupt, der auch die Chöre der Uni-
versität Ulm leitet.
Konzerttermin: Sonntag, 5.März 16h, Klosterkirche Roggenburg.
Karten an der Abendkasse und über ulmtickets.de

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Vermiete ab 1.4.23 DG Wohnung
am südl. Ortsrand in Weißenhorn.
72 qm Wfl. Überw. Fußbodenhei-
zung. Einbauküche, Wohnzimmer
mit kl. Balkon Süd, Bad, WC,
Schlaf- und Kinderzimmer. Keller-
raum ca. 20 qm und Gemein-
schaftswaschraum. 2x Stellplätze.
Kaltmiete 800 € NK ca. 250 €

Zuschriften unter Chiffre 18864581
an den Verlag.

 
           

Wir suchen  DICH!

Wir leben den 
Stiftungsgedanken seit

mehr als 550 Jahren

Sicher. Zukunftsweisend. Familiär. 
Wir die Möglichkeit
Du hast die Vision

Mehr Informationen und viele gute  
Gründe, sich bei uns zu bewerben unter: 
www.jobs.kreisspitalstiftung.de/jobs

Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn ist mit ihren  
1.350 Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber  
im Landkreis Neu-Ulm.

Für unsere Standorte, Donauklinik Neu-Ulm,  
Stiftungsklink Weißenhorn und Gesundheits- 
zentrum Illertissen, suchen wir jeweils eine 

R E I N I G U N G S K R A F T
(m/w/d)

Der Einsatz verläuft nach 2-Schichtplan, 
Auskünfte erteilen: 
Fr. König  Fon 07309 870-6230 (Weißenhorn/Illertissen) 

Fr. Bonsignore  Fon 0731 804-2720 (Neu-Ulm)
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Willkommen bei der Stadt Krumbach (Schwaben). 
Verstärken Sie unseren Bauhof  
ab dem 1. Mai 2023 als

Stellvertretender Bauhofleiter (m/w/d)

Die vollständige Stellenanzeige finden Sie im Internet unter
www.krumbach.de è Stellenangebote

Interessiert? Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung 
bis spätestens 19. Feburar 2023 an Stadt Krumbach, Personalamt, 
Nattenhauser Str. 5, 86381 Krumbach (Schwaben) oder per E-Mail an 
hauptverwaltung@stadt.krumbach.de (alle Anlagen im PDF-Format).
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!  

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Ruf (Personalamt), Telefon 08282/902-34 
gerne zur Verfügung. 

WERDEN
ZEITUNGSZUSTELLER

(m/w/d)
in Pfaffenhofen | Berg | Erbishofen | 
Diepertshofen | Volkertshofen | 
Roggenburg | Strass | Ingstetten | 
Leibi | Weißenhorn | Wullenstetten | 
Attenhofen | Oberreichenbach und 
Hegelhofen

Minijob oder Teilzeit möglich
Montag bis Samstag | ab 18 Jahre

WERDE AUCH EIN TEIL 
DES PD.KURIER TEAMS: 

Bewerber-Hotline
0821 777 1111
www.pd-kurier.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

STellen Markt Weitere Stellenangebote online unter: 
jobs-regional.de

Das Traumhaus finden …

    … mit einer … 

Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .




